Schützengilde
Bad Saulgau  1533 e.V.

Satzung

§ 1   Name, Sitz des Vereins und Geschäftsjahr
	1.
	
	Der Verein führt den Namen „ Schützengilde Bad Saulgau 1533 e.V.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „ steuerbegünstigte Zwecke „ der Abgabenordnung.

	2.
	
	Der Verein hat seinen Sitz in Bad Saulgau und ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Bad Saulgau unter der Nummer VR  32eingetragen.

	3.
	
	Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.


§ 2   Zweck des Vereins

	1.
	
	Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Der Verein dient der Pflege und Ausübung des Schießens auf sportlicher Grundlage, der Abhaltung von Veranstaltungen schießsportlicher Art, sowie der Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit seiner Mitglieder, insbesondere der Jugend, durch die Pflege der Leibesübungen und der Kameradschaft.

Der Verein erstrebt keinen Gewinn. Etwaige Überschüsse sind zweckbestimmt zur Erfüllung der Vereinsausgaben zu verwenden.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Errichtung von Sportanlage, Förderung sportlicher Übungen und Leistungen.

Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten beim Ausscheiden oder der Auflösung des Vereins für ihre Mitgliedschaft keinerlei Entschädigung.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind  oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Notwendiger Auslagenersatz kann erstattet werden 

Der Verein ist Mitglied des Deutschen Schützenbundes.

Der Verein unterwirft sich den Satzungsbestimmungen und Ordnungen ( Rechtsordnung, Spielordnung, Disziplinarordnung und dergleichen) des Württembergischen Landessportbundes und seiner Verbände, insbesondere hinsichtlich seiner Einzelmitglieder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

	
	
	


§ 3   Mitgliedschaft

	1.
	
	Der Verein hat

	
	
	a) aktiver Mitglieder über 18 Jahre

b) jugendliche Mitglieder unter 18 Jahre

c) passive Mitglieder

d) Ehrenmitglieder

	2.
	
	Zur Aufnahme ist ein schriftlicher Antrag an den Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden erforderlich.

Mitglieder können alle Personen werden, die sich in geordneten Verhältnissen befinden und über einen guten Leumund verfügen. Über die endgültige Aufnahme entscheidet der Ausschuss mit einfache Mehrheit.

Über einen Aufnahmeantrag ist spätestens 6 Monate nach Eingang zu entscheiden.

Die Ablehnung einer Aufnahme braucht gegenüber dem Antragsteller nicht begründet zu werden. 

Die Aufnahme erfolgt immer zuerst auf eine Probezeit von 6 Monate. Danach kann die unbefristete Aufnahme erfolgen. 

	
	
	

	3.)
	
	Jedes neu aufgenommene Mitglied erhält eine Mitgliedskarte sowie auf Wunsch eine Satzung zum Selbstkostenpreis. Das neu aufgenommene Mitglied verpflichtet sich durch seine Beitrittserklärung,  die Satzung des Vereins anzuerkennen und zu achten.

	4.)
	
	Mitglieder, die sich um den Verein  ganz besondere Verdienste erworben haben, können von der Hauptversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden.

	
	
	


§ 4   Rechte und Pflichten der Mitglieder

	1.
	
	Mitglieder haben freien oder ermäßigten Zutritt zu allen Vereinsveranstaltungen.

Ausnahmen werden durch den Ausschuss von Fall zu Fall bestimmt. Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Verein nach besten Kräften zu fördern, die festgesetzten Beiträge zu leisten und die von der Vereinsleitung zur Aufrechterhaltung des Schiessbetriebes erlassenen Anordnungen zu respektieren.

	2.
	
	Mitglieder, die die Vereinsinteressen schädigen und trotz wiederholter Mahnung nicht davon ablassen, können aus dem Verein ausgeschlossen werden. Das gleiche gilt, wenn die Vereinsbeiträge nach Fälligkeit  trotz Aufforderung nicht innerhalb einer Frist von einem Monate bezahlt werden. 

	3,
	
	Ehrenmitglieder genießen alle Recht der ordentlichen Mitglieder.


§ 5   Erlöschen der Mitgliedschaft

	1.
	
	Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod oder durch eine schriftliche Austrittserklärung gegenüber dem Vorsitzenden auf Schluss des Kalenderjahres mit einer Kündigungsfrist von einem Monat. Der Beitrag ist bis zum Erlöschen der Mitgliedschaft zu bezahlen. Zuviel bezahlte Beiträge werden nicht zurückerstattet.

	
	
	

	2.
	
	Ein Vereinsmitglied kann durch Beschluss des Ausschusses ausgeschlossen werden § 4 Ziff.2. Bei Stimmengleichheit entscheidet hier der Vorsitzende. Der so Ausgeschlossene ist berechtigt, die Hauptversammlung anzurufen die dann durch Mehrheitsbeschluss endgültig entscheidet.

	
	
	

	3.
	 
	Ein Mitglied kann ohne jede weitere Begründung ausgeschlossen werden, wenn eine Hauptversammlung oder eine außerordentliche Hauptversammlung mit einer 3/4 Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten beschließt, dass ein weiterer Verbleib im Verein nicht mehr gewünscht wird.

Bei der Einladung ist insoweit in der Tagesordnung ausdrücklich auf  diese beabsichtigte Maßnahme hinzu weisen.

	4.
	
	Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder verlieren jedes Anrecht an den Verein und an dessen Ausstattung und Einrichtung. Eingebrachte Gegenstände können- sofern das Eigentum daran bei der Einbringung nicht ausdrücklich vorbehalten worden ist – nicht zurückgefordert werden.

	5.
	
	Der Mitgliedsausweis und die ausgeliehenen Gegenstände sind  nach dem Ausscheiden unverzüglich an den Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden zurückzugeben.

	6.
	
	Die Kündigungsfrist beträgt 2 Monate zum Jahresende und muß schriftlich eingereicht sein, sonst verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um 1 weiteres Jahr.


§ 6   Mitgliederbeiträge

	1.
	
	Jedes Vereinsmitglied bezahlt einen Jahresbeitrag dessen Höhe jeweils von der Hauptversammlung bestimmt wird.

	2.
	
	Sämtliche Einnahme des Vereins sind zur Erfüllung des Vereinszwecks zu verwenden.


§  7  Die Organe des Vereins

	1.
	
	Die Organe des Vereins sind:

	
	a.)
	Die Hauptversammlung

	
	b.)
	Der Vorstand

	
	c.)
	Der Ausschuss


§  8   Der Vorstand
	1.
	
	Vorstand im Sinne von §  26 BGB  ist der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende je mit Alleinvertretungsrecht. Sie vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich.

	
	
	

	2.
	
	Das Vertretungsrecht des stellvertretenden Vorsitzenden wird im Innenverhältnis auf den Fall der Verhinderung des Vorsitzenden beschränkt. 

	
	
	

	3.
	
	Im Innenverhältnis wird bestimmt, dass der Vorstand für den An – und Verkauf von Grundstücken grundsätzlich die Zustimmung durch eine Hauptversammlung benötigt.

	
	
	

	4.
	
	Der Vorsitzende ist immer zugleich auch der amtierende

Oberschützenmeister, der stellvertr. Vorsitzende ist immer der Stellvertretende Oberschützenmeister.


§ 9   Der Ausschuss    

	1.
	
	Der Ausschuss besteht aus

	
	a)
	Dem Vorsitzenden

	
	b.)
	Dem Stellvertretenden Vorsitzenden

	
	c)
	Dem Schatzmeister

	
	d)
	Dem Schriftführer

	
	e)
	Dem Jugendwart

	
	f)
	Bis zu 7 weiteren Beisitzern,  zu wählen aus den Reihen der Vereinsmitglieder…


§ 10   Wahl von Vorstand und Ausschuss, Aufgaben
	1.
	
	Der Vorstand und der Ausschuss werden von der Hauptversammlung auf 3 Jahre gewählt.

Die Wahl des 1. und 2. Vorsitzenden ist grundsätzlich geheim durchzuführen.

	2.
	
	Die Tätigkeit von Vorstand und Ausschuss ist grundsätzlich ehrenamtlich. Der Ausschuss kann im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für die Ausübung von Vereinsämtern/Angelegenheiten an Vereinsmitglieder gegen Nachweis eine angemessene Vergütung und / oder eine angemessene Aufwandsentschädigung i.S. von § 3 Nr. 26a EStG beschließen. 

	
	
	

	3.
	
	Der Ausschuss unterstützt den Vorstand in der Leitung des Vereins. Ihm obliegt es, die Veranstaltungen des Vereins festzulegen sowie Sonderkommissionen zur Erledigung bestimmter Angelegenheiten zu bestellen. Er entscheidet, soweit nicht die Zuständigkeit von Vorstand oder Mitglieder Versammlung gegeben ist.

Die Ausschusssitzungen werden geleitet vom Vorsitzenden bzw. bei Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden.

Über jede Sitzung und über alle Beschlüsse wird vom Schriftführer ein Protokoll gefertigt das von ihm und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist. 

	
	
	

	4.
	
	Fällt ein Mitglied des Ausschusses, durch jedwede Gründe auch immer, vor Ablauf seiner Amtszeit weg so ist der Ausschuss berechtigt, aus den Reihen der Vereinsmitglieder,     befristet bis zu nächsten Hauptversammlung , einen Ersatzmann/ Frau zu wählen.

Dies gilt nicht für das Amt des Vorsitzenden. Fällt der Stellvertretenden Vorsitzenden weg, so wird, dies gilt aber nur für das Innenverhältnis, dessen Aufgabe durch den Schatzmeister wahrgenommen.  

	
	
	

	5.
	
	Der erste Vorsitzende kann ein Ausschussmitglied von seinem Amt entheben, wenn dieses 

a. bei 4 Ausschusssitzungen in einem Geschäftsjahr                                         unentschuldigt fehlt.

b. Wenn ein Ausschussmitgliede bei nur 1 oder überhaupt keiner Sitzung anwesend ist, unabhängig von einer Entschuldigung.

Die Entschuldigung kann nicht über dritte erfolgen, sondern nur direkt beim Vorsitzenden, vor der Sitzung, per mail, telefonisch, fax oder schriftlich 

	
	
	

	6.
	
	Der Verein gibt sich eine Vereinsordnung zur Regelung und Durchführung allgemeiner Geschäfte soweit dies nicht explizit oder gesetzlich bereits durch die Satzung geregelt ist. Die Geschäftsordnung wird vom Ausschuss erstellt, gepflegt und ist durch eine Hauptversammlung zu bestätigen.


 § 11   Kassenprüfer
	1.
	
	Die Hauptversammlung wählt auf die Dauer von jeweils 3 Jahren zwei Kassenprüfer.

	2.
	
	Die Kassenprüfer haben vor dem jeweiligen Rechnungsabschluss eine ordentliche Kassenprüfung vorzunehmen und darüber in der Hauptversammlung zu berichten.


 § 12  Die Hauptversammlung

	1.
	
	Die Hauptversammlung wird geleitet vom Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden.

	2.


	
	Die Einladung zur Hauptversammlung muss spätestens 2 Wochen vor dem Termin schriftlich erfolgen.

Fristbeginn ist der Tag der Absendung der Einladung  

	
	
	

	3.
	
	Die Tagesordnung muss folgende Punkte enthalten:

	
	a)
	Bericht des Vorsitzenden und seiner Mitarbeiter, des Kassenwarts und des Schriftführers  über das abgelaufene Geschäftsjahr

	
	b)
	Entlastung von Vorstand und Ausschuss

	
	c)
	Wahlen von Vorstand, Ausschuss und Kassenprüfer

	
	d)
	Genehmigung des Haushaltsvoranschlages

	
	e)
	Entscheidung über Beschwerden gg. einen durch den Ausschuss ausgesprochenen Ausschluss eines Mitgliedes.

	
	f)
	Beschlussfassung über den An – und Verkauf von Grundstücken

	
	g)
	Zu einer Satzungsänderung und Änderungen des Zwecks des Vereins. Hierzu ist eine 2/3 Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten notwendig.

	
	h)
	Verschiedenes

	
	
	

	4.
	
	Anträge zur Hauptversammlung können nur berücksichtigt werden, wenn sie mindestens 1 Woche vor der Hauptversammlung beim Vorsitzenden schriftlich eingegangen sind.

	
	
	

	5.
	
	Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten gefasst. Bei Stimmengleichheit entschieidet die Stimme des Vorsitzenden.

	
	
	

	6.
	
	Über jede Hauptversammlung ist vom Schriftführer ein Protokoll zu fertigen das von ihm und dem Vorsitzenden zu unterzeichnen ist. Ist der Schriftführer verhindert  so bestimmt der Sitzungsleiter aus den Reihen der anwesenden Mitglieder für diese Sitzung einen Schriftführer.


  § 13  Außerordentliche Hauptversammlung

	1.
	
	Der Vorsitzende kann jederzeit  eine außerordentliche Hauptversammlung mit einer Frist von 1 Woche ab Absendung der schriftlichen Einladung einberufen.

	
	
	

	2.
	
	Der Vorsitzende muss eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, wenn dies von mindestens 7 stimmberechtigten Vereinsmitglieder  schriftlich unter Angabe des Grundes verlangt wird. 

	
	
	

	3.
	
	Die außerordentliche Hauptversammlung muss dann spätestens 1 Monat nach Eingang des schriftlichen Antrages beim Vorsitzenden erfolgen.

	
	
	

	4.
	
	Jede Hauptversammlung /Außerordentliche Hauptversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Vereinsmitglieder beschlussfähig.


§  14   Auflösung des Vereins

	1.
	
	Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens dazu anberaumten Hauptversammlung beschlossen werden.

Zu dieser Hauptversammlung ist mit dem ausdrücklichen Hinweis auf eine beabsichtigte Vereinsauflösung schriftlich mit einer Einladungsfrist von mindestens 2 Wochen einzuladen.

	
	
	

	2.
	
	Zum Beschluss über die Vereinsauflösung ist die Zustimmung von mindestens 4/5 aller anwesenden Stimmberechtigten  Vereinsmitglieder erforderlich.

	
	
	

	3.
	
	Im Falle der Auflösung des Vereins ist dessen Vermögen  

der Stadt Bad Saulgau zu übergeben mit der Auflage, es solange zu verwalten, bis es einem gemeinnützigen Nachfolgeverein mit den gleichen Zielen und dem gleichen Zweck übergeben werden kann.   

	4.
	
	Bei Auflösung des Vereins soll die Hauptversammlung den dann amtierenden Vorsitzenden und den amtierenden stellvertretenden Vorsitzenden zu Liquidatoren bestimmen.


  §  15    Sonstiges

	1.
	
	Sofern, angeregt durch das Registergericht oder das Finanzamt, eine redaktionelle Satzungsänderung für zweckmäßig oder notwendig erachtet werden, so ist hierzu der Ausschuss  berechtigt.

Über eine solche Satzungsänderung hat der Vorsitzende / stellvertretende Vorsitzende der nächsten Hauptversammlung zu berichten. 

	
	
	


Generalversammlung 05.02.2011
